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1. Ausgangslage

Per 25.01.2018 wurde durch das Büro des Einwohnerrates folgendes Verfahrenspostulat

eingereicht:

Verfahrenspostulat

Teilrevision Geschäftsreglement des Einwohnerrates Allschwil vom 16. September
2015

Antrag:

Die Kommission für Sicherheit, Finanzen und Steuern, Vewvaltungsführung und
Zentrale Dienste wird beauftragt, das Geschäftsreglement des’Einwohnerrates zu
überarbeiten.

Die Details sind unten aufgeführt.

Begründung:
Seit dem Inkrafttreten im Sommer 2016 haben sich diverse Gegebenheiten geändert.
Diese sind insbesondere:

1. Revidiertes Gemeindegesetz per 1. Januar 2018:
Das revidierte Gemeindegesetz verlangt, dass im Geschäftsreglement
festgehalten wird, wer bei einem Behördenreferendum die Argumente der
Referenden formuliert.

2. Reorqanisation Verwaltunqsführunq:
Aufgrund der Reorganisation der Verwaltungsführung sind diverse Begriffe

nicht mehr zutreffend und sollten angepasst werden.

3. Genereller Input aus dem Rat:

Diverse Vorschläge aus dem Rat / Büro sollen geprüft und ggf. umgesetzt
werden.

Folglich wurde das Verfahrenspostulat an der Einwohnerratssitzung vom 28. Februar 2018
behandelt (Traktandum 6).

Auszug aus dem Protokoll (Seite 389):

Simon Maurer, P_r_äsident: Das Büro beantragt Entgegennahme. Liegt ein

Gegenantrag zur Ubemeisung vor

Matthias Häuptli, EVP/GLP/Grüne-Fraktion: Ich will nicht einen Gegenantrag stellen.

Ich habe mich nur gefragt, was unter der Ziff. 3, «Genereller Input aus dem Rat» zu
verstehen ist. Könnte man etwas dazu sagen, woran hier gedacht ist? Ich denke,
etwas, was man in diesem Zusammenhang auch einmal näher anschauen könnte,

ist, dass wir relativ viele rein formale Abstimmungen haben, bei welchen wir alle brav
die Stimmzettel hochhalten und dann noch ausgezählt werden muss, ohne dass
überhaupt von irgendjemandem ein abweichender Antrag gestellt worden ist.

Simon Maurer, Präsident: Die Idee hinter Punkt 3 ist: Es sind einerseits schon
einzelne Vorschläge eingegangen. Im Übrigen istja die Idee, dass das
Verfahrenspostulat an die Kommission für Sicherheit, Finanzen und Steuern,

Verwaltungsführung und Zentrale Dienste zur Bearbeitung übewviesen wird. Alle

Fraktionen sind in dieser Kommission vertreten. Von daher ergeht die Bitte an alle,
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ihre allfälligen Anregungen ihren Vertretern in dieser Kommission mitzugeben, damit
diese sie beraten kann.

Ich frage nochmals: Gibt es einen Gegenantrag zur Überweisung? — Das ist nicht der
Fall.

:II: Das Verfahrenspostulat 4373 wird übemiesen.

Am 24.01.2018 wurde durch die SP-Fraktion, Christian Stocker Arnet, das
Verfahrenspostulat „betreffend digitalem Zugang zu sämtlichen ER—Geschäften“, Geschäft
4372, mit folgenden Anträgen eingereicht:

Antrag:

1. Das Geschäftsreglement des Einwohnerrats vom 16. September 2015 ist wie folgt

zu ergänzen:

59 Aktenauflage und Geschäftsverlauf
Akten der zu behandelnden Geschäfte liegen im Sitzungssaal auf und, Akten
sämtlicher hängigen, traktandierten und behandelter Geschäfte sind auf der
Homepage der Einwohnergemeinde Allschwil in geeigneter Weise einsehbar. Der
jeweilige Geschäftsverlauf ist ebenfalls nachvollziehbar abgebildet und
einsehbar.

2. Nach Inkrafttreten der Anpassungen, in 5 9 Aktenauflage und Geschäftsverlauf,
wird zur Umsetzung eine Frist von einem Jahr gewährt. Bis zu diesem Zeitpunkt

sind auf der Homepage der Einwohnergemeinde Allschwil sämtliche Geschäfte
die nach der Inkraftsetzung neu, hängig oder traktandiert sind entsprechend
erfasst und einsehbar.

Zur Begründung verweise ich auf das betreffende Verfahrenspostulat.

Dieses Verfahrenspostulat wurde an der gleichen Sitzung (28. Februar 2018, Traktandum 5)

ebenfalls durch den Einwohnerrat überwiesen.

Auszug aus dem Protokoll (Seite 389):

Simon Maurer, Präsident: Das Büro beantragt Entgegennahme. Liegt ein

Gegenantrag zur Entgegennahme vor? — Das ist nicht der Fall.

:II: Das Verfahrenspostulat 4372 wird übemiesen.

Die Verfahrenspostulate sind einerseits Grundlage und Auftrag für die Teilrevision des
Geschäftsreglements des Einwohnerrates Allschwil und haben einen direkten Einfluss auf
unsere Arbeit in der Kommission.

Donnerstag, 1. März 2018 wurde das an die Kommission für Sicherheit, Finanzen und
Steuern, Vemaltungsführung und Zentrale Dienste (KSFVZ) zur Behandlung überwiesen.
Eine Frist wurde nicht gesetzt.

2. Vorgehen

Durch das Sekretariat Einwohnerrat ist eine Synopse erstellt worden.
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In dieser Synopse sind bereits Bemerkungen durch den Gemeinderat Thomas Pfaff, dutch
das Büro des Einwohnerrates (Simon Maurer), durch den Rechtsdienst (Ruedi Spinnler) und
durch das Sekretariat Einwohnerrat (Nicole Müller) eingebracht worden.

Wir haben die Synopse mit dem Antrag aus dem „Verfahrenspostulat von Christian Stocker
Arnet, SP-Fraktion, vom 24.01.2018, betreffend digitalem Zugang zu sämtlichen ER—
Geschäften", Geschäft 4372, ergänzt.

Seitens der SP Fraktion sind diverse Anträge für Ergänzungen und/oder Präzisierungen
eingegangen. Weiter haben wir Bemerkungen und Anderungsanträge von Gemeinderat
Franz Vogt erhalten. .

An sechs Sitzungen haben wird die eingebrachten Änderungen beraten und den
vorliegenden Bericht verabschiedet.

3. Erwägungen

Wir sind bestrebt den Charakter des erst kürzlich erarbeiteten und in Kraft gesetzten
Reglements beizubehalten. Wie in jedem Reglement entsprechen auch im vorliegenden
Reglement Vorgehensweisen und Passagen im Text nicht (mehr) der gelebten Realität und
müssen darum angepasst werden.
Ebenso gibt es auch nach kurzer Zeit Ergänzungen und/oder Präzisierungen, die bei einer

solchen Teilrevision in die überarbeitete, neue Fassung einfliessen sollen.

In meinem Bericht gehe _i_ch auf substanzielle Änderungen im Reglement ein. Für eher
kleinere und redaktionelle Anderungen verweise ich auf die Bemerkungen in der Synopse.

3.1 5 2 Konstituierung (5 16 Abs. 1 GG)

Wir haben den eingebrachten Vorschlag für eine längere Periodizität des Präsidiums (2-4

Jahre) diskutiert. Als Argument wird eine bessere Konstanz emähnt. In der Kommission sind

wir jedoch der Meinung, dass ein jährlicher Wechsel des Präsidiums sich einerseits bewährt
hat und bis auf wenige Ausnahmen in den Räten auch so gelebt wird. Die Konstanz wird aus
unserer Sicht dadurch gewährt, dass bevor jemand das Präsidium übernimmt diese Person
bereits einige Jahre im Ratsbüro mitgewirkt hat.

Wir beantragen darum den Paragrafen nicht zu ändern.

3.2 5 7 Mitwirkungsrechte

Mit der Konkretisierung des Begriffs „Anträge“ durch den Passus „wie auch Rückweisungen
oder Übentveisungen an eine Kommission beantragen“, soll ersichtlich sein, dass auch
weiterführende, spezifische „Anträge“ durch die Ratsmitglieder gestellt werden können. Die
Ergänzung soll der klareren Definition der Mitwirkungsrechte dienen.

3.3 5 9 Aktenauflage

In diesem Paragraf haben wir die Formulierung aus dern Verfahrenspostulat von Christian

Stocker Arnet, Geschäft Nr. 4372, übernommen.

Bezüglich der im Verfahrenspostulat (Geschäft Nr. 4372) eingeräumten Frist von einem Jahr
ab Inkrafttreten des allenfalls geänderten Paragrafen, erachten wird den Zeitraum von einem
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Jahr als realistisch. Wir bitten an dieser Stelle, die für die Umsetzung verantwortlichen

Personen diese Frist einzuhalten.

Für uns gehört dieser Passus (zweiter Absatz des Verfahrenspostulates) nicht in dieses
Reglement.

3.4 5 12 Offenlegung von lnteressenbindungen und Ausstandsregelung

Durch die SP Fraktion wird angeregt, die |nteressensbindungen, vor allem deren Publikation,

im Reglement zu regeln. Wir sind der Meinung, dass der derzeitige Zustand, unbearbeitete
Scans der Rückmeldungen der Einwohnerrätinnen und Einwohnerräte auf der Internetseite

der Gemeinde zu publizieren, eher nicht geeignet ist. Diese Rückmeldungen sind zum Teil

handschriftlich und darum nicht Immer gut lesbar

Ebenso sind wir jedoch der Meinung dass die Art der Veröffentlichung nicht im Reglement
geregelt werden muss.

Wir beantragen jedoch zuhanden der Verwaltung die Publikationen der
lnteressensbindungen im Internet in einer anderen, geeigneteren Form zu publizieren. Dies
mit dem Zweck, dass fürjede Person die Interessensbindungen klar ersichtlich sind.

3.5 516 Büro

Unter diesem Paragrafen haben wir ein paar Änderungen zur Präzisierung eingefügt.

Als erstes haben wir im Abs. 2, Lit. a, den Passus „...überweist die...“ in „...entscheidet über
die Überweisung der...“ geändert. Sinn ist, dass das Büro nicht telquel die Berichte und
Geschäfte des Gemeinderates sowie die Eingaben und Begehren an eine oder mehrere
ständige Kommissionen überweist. Im Gegenteil, das Büro entscheidet über eine

Übewveisung an eine oder mehrere ständige Kommissionen.

Weil im Abs. 2 geschrieben ist „das Büro hat folgende Aufgaben:“ und wir die im Abs. 8

umschriebene Tätigkeit „Das Büro ist für das Zählen der Stimmen zuständig“ als Aufgabe
erachten, beantragen wir den Absatz innerhalb des Paragrafen zu verschieben. Wir sehen
diesen Passus am Ende der Aufzählungen im Abs. 2 als neuer Lit. |.

Weiter steht im Abs. 2, Lit c., „Es genehmigt die Protokolle der Sitzungen des Rates und
behandelt Änderungsanträge.“ Die Sitzungsprotokolle des Einwohnerrates werden im
Internet publiziert. Für unsere Kommission sollten die im Internet publizierten Protokolle mit

einer Unterschrift oder Signatur der genehmigenden Person (aus dem Büro) versehen sein.

Die weiteren Änderungsanträge, in diesem Paragrafen, sind eher ergjänzender oder
redaktioneller Natur.

3.6 || Kommissionen

Mit folgendem Antrag wird angeregt, die Aufgaben der Kommissionsmitglieder, bezüglich der
Fraktionsmeinung zu den einzelnen Geschäften, enger zu fassen.

Eingegangener Antrag:

„Es sollte einen Passus geben der die Aufgaben der Kommissionsmitglieder
umschreibt. Wichtig wäre meiner Meinung nach, festzuhalten, dass die Hauptaufgabe
der Kommissionsmitglieder ist, die Meinung der Fraktion in die Kommissionen
einzubringen und erst in zweiter Linie die eigene Meinung. Dies würde den Ratsbetrieb

effizienter machen.“
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Für uns ist dies bereits gewährleistet. In den Kommissionen werden die Anträge, bereits

jetzt, vor dem Hintergrund der Fraktionszugehörigkeit diskutiert. Es ist aus unserer Sicht eher
nicht möglich alle Details vorgängig in der Fraktion zu diskutieren und danach mit einer

„Fraktionsmeinung“ in die Kommissionssitzung zu gehen.
Die jeweiligen „Grenzen“ der Kompromisse werden in den Kommissionssitzungen
„abgesteckt“, und hier wird konstruktiv nach Lösungen gesucht.

Aus unserer Sicht werden längere Diskussionen im Ratsbetrieb auch in Zukunft nicht zu
vermeiden sein. Es wird immer wieder Punkte geben, die auch nach „guter“

Kommissionsarbeit letztendlich im Rat bereinigt werden.

Wir beantragen keine Ergänzung mit diesem Inhalt in das Reglement aufzunehmen.

3.7 5 20 Ständige Kommissionen (5104 Abs. 1 GG)

Im Absatz eins haben wir den Passus „gemäss 5 38 ff“ eingefügt. Damit soll bereits bei

diesem Paragrafen der Hinweis erfolgen, dass die ständigen Kommissionen nach einem
Schlüssel, bezogen auf die Fraktionsstärke, zusammengesetzt werden. Dies insbesondere
bei Fraktionsaustritten oder Fraktionswechsel.

lm Weitern gibt es kleinere Anpassungen bei der Bezeichnung der Kommissionen. Dies
einerseits als Folge der Verwaltungsreform (von Hauptabteilungen zu Bereichen) und
andererseits als Chance die teilweise doch langen und „sperrigen“ Abkürzungen zu ändern.

Wir beantragen jeweils die Kürzel der KBKGS in KBS (Kommission Bildung und Soziales)

und KSFVZ in KSD (Kommission Sicherheit und Dienste) zu ändern der Beschluss ist jeweils

mit 5 ja, 0 nein und 2 Enthaltungen gefällt worden. Die übrigen Kürzel der Kommissionen
sollen nicht geändert werden.

3.8 5 27 Teilnahme Gemeinderat (55 127, 128 GG)

Weil im Abs. 2, bestimmt wird, dass zu Kommissionssitzungen auch Mitarbeitende der
Vewvaltung hinzugezogen werden können, haben wir den Titel mit dem Passus und
Verwaltung“ ergänzt.

Zum Abs. 2 ist zudem ein Antrag eingegangen, der die Verschiebung in den 5 17, der ja neu
Aufgaben und Befugnisse heisst, zum Inhalt hat. In der Diskussion wird argumentiert, dass
es schlussendlich eine Befugnis ist Mitarbeitende der Vemaltung hinzuzuziehen. Im
Gegenzug wurde argumentiert, dass es in diesem Paragrafen um Personen geht und im
Paragrafen 17 um Verfahren. Also, dass der Abs. 2 im Paragrafen 27 am richtigen Ort ist.

Die Abstimmung in der Kommission ergab, dass mit einem Stimmenverhältnis von 5 zu 2
Stimmen keine Verschiebung des Abs. 2 in den Paragrafen 17 beantragt wird.

Im Abs. 6 steht: „Der Gemeinderat wird über die Traktanden der Kommissionssitzungen
informiert“. In der Kommission wird mit 6 ja zu 1 nein, beschlossen zu beantragen den
Absatz 51% dem Paragrafen zu streichen. Falls ein Gemeinderat zur Sitzung eingeladen
wird, hat er ja sowieso Kenntnis. Falls er nicht eingeladen wird, erachtet es die Kommission
als eher heikel, wenn der Gemeinderat Kenntnis über Details der in der Kommission zu
behandelnden Geschäfte erhält. Dies insbesondere bei sensiblen Kommissionen wie
FIREKO und GPK.
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